
73 der Beilagen zu den stenographis~en Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschus.ses 

über die Regierungsvorlage (52 der Beilagen): 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem vorläufige 
Bestimmungen über das Haushaltsrecht des 

Bundes getroffen werden. 

Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschla­
gene Regelung sieht eine für die Zeit vom 1. Mai 
1963 bis 31. Dezember 1964 in ihrer Rechtswirk­
samkeit befristete Neuregelung der bisher in Ar­
tikel 51 B.-VG. normierten Grundsätze über das 
Budg.etrecht des Bundes vor. . 

Anlaß zu diese~ Bundesverfassungsgesetz war 
unter anderem das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom: 19. Dezember 1962, G 1, 2/62, 
durch welches gewisse ausführende Bestimmungen 
des Verwaltungsentlastungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 277/1925, in seiner geltenden Fassung zu den 
bundesverfassung~srechtlich geregelten Grund­
sätzen des Bundeshaushaltsrechtes, und zwar die 
Punkte X und XII des Artikds 6 des Verwaltungs­
entlastungsgesetzes sowie der Artikel II Abs. 4, 
der Artikel V Abs. 1 Z. 1, 3 und 5, in Z: 15 
die Worte "oder. Darlehen aufzunehmen und für 
den Wohnungsbau zu verwenden" und der 
Artikel VI des Bundesfinanzgesetzes, BGBl. Nr. 1/ 
1962, als verfassungswidrig aufgehoben wurden. 

Die Aufhebung der Besti~mungen des Ver­
waltungsentlastungsgesetzes wird mit Ablauf des 
30. April 1963 in Kraft treten, die Aufhebung der 
Bestimmungen des Bundesfinanzgesetzes für das 
Jahr 1962 trat mit Ablauf des 31. Dezember 1962 
in Kraft. 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesverfas­
sungsgesetzes ist ein erster entscheidender Schritt 

Dr. piffl-Percevic 
Berichterstatter 

zu einer der Budgethoheit des Nationalrates 
Rechnung tragenden Neuregelung des Haushalts­
rechtes des Bundes. 

Im übrigen wird auf die ausführlichen Er­
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
hingewiesen. . 

Auf Antrag des Berichterstatters wurden an der 
Regierungsvorlage einige Abänderungen bezie­
hungsweise Ergänzungen vorgenommen. Insbe-· 
sondere wurden im § 4 ein neuer Abs. 4 und nach 
§ 5 ein neuer Artikel II eingefügt. . . 

Weiters wurde im Ausschuß einhellig zum Aus­
druck gebracht, aus Artikel I der Regierungsvor­
lage ergäbe' sich zwingend, daß Artikel 51 B.-VG. 
in seiner derzeit geltenden Fassung nach dem 
31. Dezember 1964 wieder voll anzuwenden ist, 
sofern der Verfassungsgesetzgeber bis zu diesem 
ZeitpUnkt keine anderslautende Regelung getrof-
fen hat. . 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung am 4. April 1963 be­
raten und nach einer Debatte, in der außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Mi g s c h, 
Dr. K 1 ein er, U h I i r, Dr. W i n t e rund 
Dr. . Hau s e r sowie Bundeskamier. Dr .. G 0 r­
ba c h, Bundesminister für Finanzen Dr. Kor i­
nek und Sektionschef Dr. Lo·ebenstein das 
Wort ergriffen, angenommen. 

Der Verfassungs ausschuß stellt auf Grund sei­
ner Beratung den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z- . / . . 
e n t w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 4. April 1963 

Or. Prader 
Obmannste11vertreter 

73 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



I' 

73 der Beilagen , 

. / 
I . 

Bundesverfassungsgesetz vom 
, mit dem vorläufige Bestimmungen 

über das Haushaltsrecht des Bundes getroffen 
, werden. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

In derZeit vorn 1. Mai 1963 bis 31. Dezember 
1964 gelten an Stelle des Artikels 51 und in Er­
gänzung des Artikels 42 des Bundes-Verfassungs­
~esetzes in der Fassung von 1929 die nachstehen­
iden Bestimmungen: 

§ 1. Bundesfinanzgesetz. 

(1) Dem Nationalrat ist spätestens zehn Wochen 
vor Ablauf des Finanzjahres von der Bundesregie­
rung ein Voranschlagsentwurf (Haushaltsplan) 
der Einnahmen und Ausgaben des Bundes für das 
'folgende Finanzjahr vorzulegen. Der Bundesmini­
ster für Finanzen hat ihn aufzustellen. Sein In­
halt darf nicht vor Beginn der Beratung im 

, Nationalrat veröffentlicht werden. . . 

(2) Das Bundesfinanzgesetz hat die Einnahmen 
und Ausgaben des Bundes für ein Finanzjahr, 
~egliedert nach Einnahm,e- und Ausgabeansätzen, 
festzustellen und zu bestimmen, in welcher Weise 
der Haushaltsausgleich herzustellen ist. Die Ge­
barungsziffern der Ausgabeansätze sind Höchst­
beträge. Mit der Durchführung des Bundesfinanz­
gesetzes ist der Bundesminister für Finanzen be­
traut; die Verantwortlichkeit der durch das 
Bundesfinanzgesetz zum Vollzug von einzelnen 
Einnahmen und Ausgaben bf:rufenen Organe 
wird dadurch nicht berührt. Der Bundesminister 
für Finanzen hat dafür zu sorgen; daß in erster 
iinie die rechtsverbindlichen Verpflichtungen des 
"Bundes erfüllt und' sodann die übrigen v:erge-, 
sehenen Ausgaben nur nach Maßgabe der jeweils 
zur Verfügung stehenden Einnahmen getätigt 
werden; 

anschlagsentwurf vom Nationalrat nicht vor Ab­
lau(des Finanzjahres verfassungsmäßig genehmigt 
und bis dahin auch keine vorläufige Vorsorge 
durch Bundesgesetz getroffen, so sind in den 
ersten zwei Monaten des folgenden Finanzjahres 
Abgaben und sonstige Einnahmen nach den be­
stehenden Vorschriften einzuheben und die, 
Bundesausgaben auf Rechnung der gesetzlich fest­
zustellenden Ausgabeansätze mit Ausnahme von 
Ausgaben, die im letzten Bundesfinanzge~etz ihrer 
Art nach nicht besonders vorgesehen waren, zu 
bestreiten. Die Höchstgrenze d,er zulässigen BUn­
desausgaben bilden, die in dem dem Nationalrat 
vorgelegten Bundesvoranschlagsentwurf enthalte­
nen. Ausgabeansätze, wobei für jeden Monat ein 
Zwölf tel dieser Ausgabeansätze als Grundlage zu 
dienen hat. Die zur Erfüllung rechtsverbindlicher 
Verpflichtungen erforderlichen 'Ausgaben sind 
nach Maßgabe ihrer Fälligkeit ~u bestreiten. Die 
Besetzung von Dienstposten erfolgt gleichfalls 
auf Grund des dem Nationalrat vorgelegten Ent­
wurfes des Bundesfinanzgesetzes. Im übrigen blei­
ben die Bestimmungen des letzten Bundesfinanz­
gesetzes, soweit sie nicht Gebarungsziffern betref­
fen, sinngemäß auch für die erwähnten zwei 
Monate in Kraft. 

§ 2. übe r t rag un g der Be f u g n i s zur 
Aus gab e n b e will i gun g. 

(1) Bundesausgaben, die im Bundesfinanzgesetz 
oder in einem Sondergesetz ihrer, Art nach nicht 
vorgesehen sind, bedürf.en vor ihrer Vollziehung 
der verfassungsmäßigen Genehmigung des Natio­
nalrates, die vom Bundesminister für Finanzen 
einzuholen ist. Bei Gefahr im Verzug darf eine 
solche Bundesausgabe, sofern sie eins vo~ 
Tausend der durch das Bundesfinanzgesetz vor­
gesehenen Gesamtausgabesumme _ nicht übersteigt, 
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Natio­
nalrates vollzogen werden; die Genehmigung des 
Nationalrates ist nachtt:äglich anzusprechen. 

(3) Wird der von der Bundesregierung zeitge- (2) Der Bundesminister für Finanzen kann 
recht (Abs. 1) dem Nationalrat vorgelegte Vor- überschreitungen eines im Bundesfinanzgesetz 
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73 der Beilagen 3 

oder in einem Sondergesetz vorgesehenen An­
satzes, der ihrer Art nach bestimmte Ausgaben 
ermöglicht, nach Maßgabe zweckgebundener 
Mehreinnahmen oder nach Maßgabe der Auf­
lösung zweckbestimmter Rücklagen genehmigen, 
Monopolen, Betrieben und betriebsähnlichen Ein­

der Bundesminister für Finanzen zur Aufnahme 
oder Konvertierung einer Bundesanleihe jeweils 
einer' Ermächtigung durch ein Bundesgesetz im 
Sinne des Artikels 42 Absatz 5 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929. 

richtungen des Bundes auch nach Maßgabe der § 4. Ver füg u n gen übe r B und e s v e r-
von der betreffenden Stelle erzielten Mehrein- m ö gen. 
nahmen. Solche überschreitungen sind dem Rech-
nungshof Zur Kenntnis zu bringen und dem (1) Durch Bundesgesetz im Sinne des Artikels 42 
Hauptausschuß des Nationalrates vierteljährlich zu J\bsatz 5 des, Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
berichten. Gleiches gilt' für überschreitungen auf Fassung von i 929, insbesondere auch durch das 
Grund einer gesetzlichen oder einer im Zeitpunkt Bundesfinanzgesetz (§ 1), kann allgemein be­
des Inkrafttretens des Bundesfinanzgesetzes be- stimmt werden, ob und unter Beobachtung wel­
reits, bestehenden rechtsverbindlichen Verpflicli- cher Richtlinien und in welchem Umfange Ver­
tung des Bundes, sofern deren Bedeckung durch fügungen über unbewegliches Bundesvermögen 
Mehreinnahmen bis zum Ende des Finanzjahres alljährlich durch den Bundesminister für Finanzen 
oder durch Rückstellung von Ausgaben sicher- für Zwecke des Straßen-, Eisenbahn-, Wasser­
gestellt ist. Ferner kann der Bundesminister für sowie Siedlungsbaues, für Vorhaben der Gebiets­
Finanzen sonstige unabw,eisliche überschr,eitungen körperschaften oder sonstige wichtige Vorhaben 
genehmigen, wenn deren Höhe zwanzig vom getroffen werden können, ohne daß es im Einzel­
Hundert des betreffenden im Bundesfinanzgesetz fall eines Bundesgesetzes im Sinne der vorstehend 
oder in einem Sondergesetz vorgesehenen Aus- genannten Bestimmung bedarf. Der Gesamtwert 
gabeansatzes und zweieinhalb vorn Zehntausend des durch ein solches Bundesgesetz petroffenen 

d d h d d fi h unbeweglichen Bundesvermögens darf im Finanz-
er urc . as Bun es nanzgesetz vorgese enen - h' T d d d d 

Gesamtausgabesumme nicht übersteigt und deren Ja r ems vom ausen er urch' as Bundes-
Bedeckung durch Rückstellung von Ausgaben finanzgesetz vorgesehenen Gesamtausgabesumme, 
sichergestellt werden kann. Eine darüber hinaus- I der Schätzwert des einzelnen Vermögensgegen­
gehende überschreitung einer im Bundesfinanz- standes, b.ei Belastungen der Schätzwert der Be­
gesetz ihrer Art nach vorgesehenen Ausgabe ist lastung, em Halbes vorn Zehntausend der durch 
mit vOJ;heriger Gen~hmigung des Hauptaus- das Bundesfina~zges~tz vor~esehenen Gesamta~s­
schusses des Nationalrates zulässig, sofern sie zwei gabe~.umme ~1cht. ube~~.te1g.en. über d~rart1ge 
vom Tausend der im Bundesfinanzgesetz vor- Verfug.ung.en 1st v1ertelJahrhch dem NatlOnalrat 

h G b . h"b . zu benchten. geseenen esamtausga esumme mc t u erste1gt; , 
der Hauptausschuß des Nationalrates hat, soweit (2) Ferner können durch ein solches, Bundes-
er nicht anders beschließt, hierüber in öffentlicher gesetz Ermächtigungen' allgemeiner Art an den 
Sitzung zu verhandeln. Die überschreitung ist I Bundesminister. für Finanzen zu Verfügungen 
nach Einholung dieser Genehmigung dem Rech- über bewegliches Bundesvermögen einschließlich 
nungshof zur Kenntnis zu bringen. Darüber hin- der übernahme von Bundeshaftungen erteilt 
ausgehende überschreitungen bedürfen eines werden. Von solchen Ermächtigungen ausge­
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 42 Absatz 5 schlossen sind 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929. Der Nationalrat und der Hauptaus­
schuß dürfen eine solche Genehmigung nur er­
teilen, wenn die Bedeckung sichergestellt ist. 

§ 3. K red i top e rat ion e n. 

Das Bundesfinanzgesetz kann den Bundesmini­
ster für Finanzen zur Durchführung von Kredit­
operationen bis zu einem ß.etrag ermächtigen, 
der erforderlich ist, den im Bundesfinanzgesetz 
v,eranschlagten Gesamtabgang zu bedecken, wei­
ters zur Durchführung von kurzfristigen Kredit­
operationen zur vorübergehenden Kassenstärkung 
bis zu einem im Bundesfinanzgesetz zu bestimmen­
den Höchstbetrag. Im Bundesfinanzgesetz kann 
ferner die Ermächtigung zur Prolongierung oder 
Konvertierung von Bundesschuldverpflichtungen 
mit einer Laufzeit bis zu fünf Jahren nach Maß­
gabe der wirtschaftlichen und finanzpolitischen 
Erfordernisse erteilt werden. Im übrigen bedarf 

a) Verfügungen über Beteiligungen an Unter­
nehmungen und Betrieben, die nach Maß­
gabe besonderer Gesetze verstaatlicht sind; 

b) Verfügungen über Beteiligungen des Bun­
des an Kapitalgesellschaften, wenn die Be­

. teiligung ein Viertel. des Grundkapitals 
(Stammkapitals) übersteigt; . 

c) Verfügungen über Beteiligung'en des Bun­
des an anderen'Unternehmungen, wenn der 
Wert der Beteiligung, über die verfügt wird, 
ein Viertel des Wertes des Unternehmens. 
übersteigt. 

(3) über Verfügungen, betreffend Bestandteile 
des bew,eglichen Bundesvermögens, deren Wert 
im Einzelfall ein Halbes vom Hunderttausend der 
durch das Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Ge­
samtausgabesumme übersteigt, ist dem National­
rat durch den Bundesminister für Finanzen 
vierteljährli'ch zu berichten. übersteig~ der Wert 
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4 73 der Beilagen 

des beweglichen Btmdesvermögens im Einzelfall 
eins vom Zehntausend, jedoch nicht eins vom 
Tausend der durch das Bundesfinanzgesetz vor­
gesehenen Gesamtausgabesumme, so bedarf di,e 
Verfügung der Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates, die vom Bundesminister für 
Finanzen einzuholen ist. Soweit solche Verfü­
gungen die übernahme von Haftungen durch den 
Bund zum Gegenstand haben, gelten die Bestim­
mungen dieses Absatzes nur bei Haftungen für 
Darlehen, die Unternehmungen, an denen der 
Bund beteiligt ist, zum Zweck ihrer Kapitalaus­
stattung aufnehmen. 

(4) ß.ei der übernahme von Haftungen jed­
weder Art durch den Bund beziehen sich die 
Höchstsätze auf den Grundbetrag ohne Zinsen 
und Kosten. . 

(5) Zu Verfiigungen über unbewegliches und 
bewegliches Bundesvermögen, die den Rahmen 
der Absätze 1 bis 4 überschreiten, bedarf der 
Bundesminister für Finanzen jeweils einer Er­
mächtigung durch ein besonderes Bundesgesetz im 
Sinne des Artikels 42 Absatz 5 des Bundes-Ver­
fassungsgeset~es in der Fassung' von 1929. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen kann ihm 
auf Grund der vorstehenden Bestimmungen über­
tragene. B.efugnisse für einzelne Fälle oder durch 
Verordnung für Gruppen von Fällen an andere 
Organe der Vollzi'ehung übertragen, soweit dies 
im Interesse der Verwaltungsvereinfachung ge­
boten ist. 

(7) Nicht 'als Verfügungen über Bundesver­
mögen im Sinne des Artikels 42 Absatz 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 gelten: 

1. Verfügungen, die im Rahmen des gewöhn­
lichen Geschäftsbetriebes der Monopole, Be­
triebe, betriebsähnlichen Einrichtungen und 
Anstalten des Bundes getroffen werden; 

2. Verfügungen über vom Bund selbst begebene 
Wertpapiere; 

3. Forderungsverzichte auf Grund allgemeiner 
gesetzlicher Regelungen, 

soweit alle diese Verfügungen bewegliche Sachen 
zum Gegenstand haben. 

§ 5. B und e s hau s hai t s r e c h t. 

Die näheren Bestimmungen über das Bundes­
haushaltsrecht werden durch Bundesverfassungs­
gesetz getroffen. 

Artikel 11. , 
Von dem der Kundmachung dieses Bundesver­

fassungsgesetzes folgenden Tag an können bun­
desgesetzliche V orsmriften erlassen werden, die 
der im Artikel I getroffenen Regelung entspre­
chen. Solche bundesgesetzliche Vorschriften treten 
frühestens mit 1. Mai 1963 in Kraft. 

Artikel III. , 
Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs­

gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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